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Händler des Landes aus der Steiermark bezogen, wurde von Aussee

über Lanffen auf der Achse nach Strobl gebracht, von hier über den

See nach St. Gilgen und von da wieder mit Wagen weiter nach

Salzburg befördert. Für die Bewachung der Waren auf den Sammel¬
plätzen waren die „Niederleger" angestellt. Da zu diesem Amt Kenntnis
des Schreibens und Rechnens, auch eine gewisse geschäftliche Erfahren¬
heit nötig war, verlieh man es mit Vorliebe an Wirtslcute. In
St. Gilgen hatten die Kirchpichler/) am Schober die Strobl das
Niederlagsrecht inne. Den Eisenhändlern gegenüber hatten sie sich mit
einem Eid zu verpflichten, deren Eigentum sicher zu verwahren, und
erhielten von ihnen dafür eine nach der Zahl der gelieferten Fuhren
bemessene Besoldung.^ Sie selbst durften (bei Strafe) nicht Eisen¬

handel treiben. Solange die Kirchpichler zu St. Gilgen die Maut
innehatten,H deren Einnahmen sie unentgeltlich an die Hofkammer ver¬

rechnen mußteil, zahlteil sie keine Abgaben von den Einkünften aus der
Eisenniederlage. Erst nach einem Streit mit ihrem Pächter, der das
Niederlagsrecht (1568) an sich reißen wollte und zu diesein Zwecke

der Hofkamnier in Salzburg allerhaird schöne Versprechungen (Errich¬
tung einer geräumigen Eisenhütte am See, Zahlung eines beträcht¬
lichen Zinses u. dgl. betreffend) machte, da mußten die Kirchpichlerischen
Erben, um dem Gegner den Rang abzulaufen, sich zur Reichung einer
Steuer bereit erklären. Die alte Baracke ivurde niedergerissen und auf
der Seewiese (in der Nähe des heutigen Bezirksgerichts) eine Eisen-
kammer auf Kosten der Kaufleute errichtet. Jene Fuhren, welche ins
Mondseer Land hinausgingen, brauchten nicht die Maut- und Lager¬
stätte von St. Gilgen zu passieren. Sie wurden von Strobl über den

See nach Fürberg und auf der Achse zwischen den Bergen hinaus¬
geführt. Die Meldung an das Mautamt war dann Sache des Strobl,
der ebenso wie der Niederleger von St. Gilgen für die ordnungsgemäße
Entrichtung des Zolls durch die Eistnhündler der Behörde gegenüber
verantwortlich war. Im Jahre 1567 errichteten die Wolfganger in
ihrem Markt eine eigene Eiseilniederlage und gedachteil damit den

Hüttensteinern das Geschäft zu verderben. Da verbot der Erzbischof

’) Sie besaßen dazumal das Lueger-Bräu. Ihre Vorfahren waren Frei¬
sassen im Talgau. Ein Mitglied der Familie war (um 1560) Pfleger zu

Hüttenstein.
2
) In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Protokoll vom 26. März

1566. Hofkammer Hnttenst., Maut Litzlwand, 1568, Int. D, Arch. Salzb.
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